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Bebauungs- und Grünordnungsplan "Laufach - Süd"
3. Änderung
M 1:1.000 21.09.2015

G E M E I N D E  L A U F A C H
LANDKREIS ASCHAFFENBURG

Rechtsgrundlagen
Dieser Plan enthält Festsetzungen nach § 9 des Baugesetzbuches (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBI. I S. 1748), der Bau-
nutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
11.06.2013 (BGBl I S. 1548), der Bayer. Bauordnung (BayBO) vom 14.08.2007,
zuletzt geändert durch § 1 ÄndG vom 17.11.2014 (GVBI. S. 478) und der Verord-
nung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509).

A.  Planungsrechtliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)

GE Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)
Zulässig sind:
Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser und öffentliche Betriebe, Geschäfts-, Büro-
und Verwaltungsgebäude, Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise können zugelassen werden:
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind Gewerbebetriebe mit ausschließlich Lager- oder
Kfz-Abstellfläche unzulässig.

Gemäß § 1 Abs. 6 Ziffer 1 BauNVO werden Wohnungen für Aufsichts- und Be-
triebspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebe-
trieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet
sind, nicht zugelassen. Sie werden nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

GI Industriegebiet (§ 9 BauNVO)
Zulässig sind:
Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser und öffentliche Betriebe sowie Tankstellen.

Ausnahmsweise können zugelassen werden:
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind Gewerbebetriebe mit ausschließlich Lager- oder
Kfz-Abstellfläche unzulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 1 und 4 BauNVO)

Höhe der baulichen Anlagen (§ 18 BauNVO)
WH Die Wandhöhe wird mit 10,0 m über Bezugspunkt festgesetzt.

Bezugspunkt
Der Bezugspunkt für die festgesetzten Wandhöhen ist Oberkante Straße.
Maßgeblich sind die im Plan festgesetzten Bezugspunkte bezogen auf das jeweils
dahinterliegende geplante Grundstück. Bei einer anderen Grundstücksaufteilung
sind Zwischenhöhen geradlinig zu interpolieren.

GRZ Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)
Die Grundflächenzahl wird mit 0,8 festgesetzt.

GFZ Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO)
Die Geschossflächenzahl wird mit 2,4 festgesetzt.

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 Abs. 2 und 4 BauNVO)

   o Es wird die offene Bauweise festgesetzt.

Zwingende Grenzbebauung beidseitig

Baugrenze (§ 23 BauNVO)
Außerhalb der Baugrenzen sind Hochregallager, Lager- und Abstellflächen,
Nebenanlagen, Garagen und überdachte Stellplätze unzulässig.

3. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

5. Flächen für die Ableitung von Niederschlagswasser
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

 offener Graben

6. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)

Bezugspunkte (P 8 - 12) für errechnete Lärmimmissionen

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16, 20, 25 und Abs. 1a und Abs. 6 BauGB)

  7.1 Öffentliche Grünflächen
Wiesenstreifen als 5,0 m breiter Blühstreifen mit Lesesteinhaufen am Südrand des
Gewerbe- und Industriegebietes (artenschutzrechtliche Maßnahme)

  7.2 Private Grünflächen
Dichte Strauchbepflanzung und Einzelbäume oder Baumgruppen

7.3 Versickerung
Stellplatzflächen ohne häufigen Fahrzeugwechsel (z.B. Mitarbeiterstellplätze) sind
entweder versickerungsfähig auszubauen oder so zu befestigen, dass eine seitliche
Versickerung über die belebte Bodenzone gewährleistet ist. Die Stellplätze sind
durch Rinnen von den Hof- und Fahrflächen abzugrenzen.

Auf den durchlässig befestigten Flächen ist die Wartung und Reinigung von Fahr-
zeugen aus Gründen des Grundwasserschutzes auszuschließen.

Ggf. sind die privaten Kfz-Stellplätze undurchlässig zu befestigen und das dort an-
fallende Niederschlagswasser dem Mischwasserkanal zuzuleiten. Gewerbliche Hof-
und Fahrflächen sind grundsätzlich undurchlässig zu befestigen und an den öffent-
lichen Mischwasserkanal anzuschließen.

7.4 Quell- und Drainwasser
Quell- und Drainwasser dürfen nicht in den Schmutzwassersammler eingeleitet
werden.

7.5 Dachmaterialien
Dachflächen, die an den Regenwasserkanal angeschlossen werden, dürfen nicht
mit Eindeckungen versehen werden, die eine Lösung von Metallen in das Nieder-
schlagswasser ermöglichen.

7.6 Artenschutz
Gehölzrodungen und die Beseitigung sonstiger Vegetation sind nur von Anfang
Oktober bis Ende Februar zulässig. Vor der Fällung von Bäumen sind diese auf
Höhlen zu untersuchen. Geschützte Tier- und Vogelarten sind bei Bedarf in
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde umzusiedeln.

8. Sonstige Planzeichen
Geländeveränderungen
Auffüllungen und Abgrabungen sind zulässig. Böschungen sind 1: 1,5 oder flacher
anzulegen.

Bereiche, in denen Stützmauern auf der Grundstückgrenze unzulässig sind.
Innerhalb der festgesetzten Flächen sind Stützmauern unzulässig. Stützmauern
sind in den gekennzeichneten Bereichen erst 3,0 m hinter der Grundstücksgrenze
zulässig.
Ansonsten sind Stützmauern, die näher als 3,0 m an die Grundstücksgrenze
herangebaut werden, nur mit schriftlichem Einverständnis des Nachbarn zulässig.

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen (§ 1 Abs. 4 i. V. m. § 16 Abs. 5 BauNVO)

 Grenze des Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
 (Art. 81 Abs. 1 Bay BO)

1. Dachneigung
Die Dachneigung der wird mit maximal 30° festgesetzt.

2. Ausschluss der Genehmigungsfreistellung
Für alle Bauvorhaben ist ein Baugenehmigungsverfahren nach Art. 59 oder 60
BayBO durchzuführen. Die Genehmigungsfreistellung gem. Art. 81 Abs. 2 BayBO i.
V. m. Art. 58 Abs. 1 BayBO darf nicht angewendet werden

C. Nachrichtliche Übernahmen
Fläche für Versorgungsanlagen

Transformatorenstation

Gasleitung der NRM Netzdienste Rhein-Main mit einer beidseitig der Leitungs-
achse zu beachtenden Baubeschränkungszone von 2,50 m

Schmutzwasserkanal mit einer beidseitig der Leitungsachse zu beachtenden
Baubeschränkungszone von 2,50 m

20 kV-Freileitung der Bayernwerk AG mit einer beidseitig der Leitungsachse zu
beachtenden Baubeschränkungszone von 10,0 m
Innerhalb der Baubeschränkungszone sind Anpflanzungen bis zu einer Wuchs-
höhe von 3,50 m über natürlichem Gelände zulässig.

D. Hinweise

 vorhandene Flurstücksgrenze

 geplante Grundstücksgrenze

1. Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Bodendenkmalpflege
Bei Erdarbeiten zutage kommende Bodendenkmäler sind nach Art. 20 Denkmal-
schutzgesetz unverzüglich dem Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Schloß
Seehof, 96117 Memmelsdorf oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden.
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer
Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denk-
malschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der
Arbeiten gestattet.

2. Grundwasser
Im Plangebiet ist mit hohem Grundwasserstand zu rechnen. Dies ist bei baulichen
Vorhaben z. B. durch wasserdichte Wannen zu berücksichtigen.

3. Oberflächenwasser/ Schichtenwasser
Aufgrund der Hanglage des Planungsgebietes ist insbesondere bei Starknieder-
schlägen mit wild abfließendem Oberflächenwasser zu rechnen.
Gegen das eventuell stellen- und zeitweise zu erwartende Schichtwasser sind bei
den einzelnen Bauvorhaben entsprechende Vorkehrungen zu treffen und die an-
fallenden Wässer gesondert abzuleiten.

4. Drainagerohre
Im Plangebiet sind Drainagerohre verlegt. Bei Vorlage des Bauantrages bzw.
rechtzeitig vor Beginn von Erdarbeiten ist bei der Gemeinde Laufach schriftlich eine
Leitungseinweisung zu beantragen. Die Leitungseinweisung ist vorort im Beisein
der Gemeinde durchzuführen.

5. Hangrutschgefahr
Werden im Hang größere und wesentliche Eingriffe wie z.B. Anschnitte hinter dem
Gebäude oder Absperrungen von ggf. schichtwasserführenden Sandschichten vor-
genommen, kann dies die Standsicherheit des Hanges so weit herabsetzen, dass
ein Standsicherheitsrisiko gegeben ist. Alle Veränderungen im Gleichgewichtszu-
stand des Hanges wie z.B. die hangseitige Baugrubenböschung sind deshalb
rechnerisch hinsichtlich der Auswirkungen auf die Gesamtstabilität zu untersuchen.

6. Stützwände
Für Stützwände über 1,0 Meter wird eine Statik benötigt.

7. Freiflächenplan
Zur Darstellung und Erläuterung der grünordnungsplanerischen Maßnahmen ist
dem Bauantrag ein Freiflächenplan beizufügen.

Zur Sicherung und Durchsetzung der festgesetzten Bepflanzungen ist bei der
Bauaufsichtsbehörde eine Kaution zu hinterlegen.

8. Beispiele standortgerechter Pflanzen
Bäume:
Feldahorn (Acer campestre), Spitzahorn (Acer platanoides), Eberesche (Sorbus
aucuparia), Hainbuche (Carpinus betulus), Winterlinde (Tilia cordata), Trauben-
eiche (Quercus petraea), Stielelche (Quercus pedunculata), Obstbäume.

Sträucher:
Hartriegel (Cornus sanguinea), Pfaffenhüttchen (Euonymus europaeus), Hecken-
rose (Rosa canina), Schlehe (Prunus spinosa), Schwarzer Holunder (Sambucus
nigra), Salweide (Salix caprea), Schneeball (Viburnum lantana).

9. Passiver Schallschutz
Die im Plan festgesetzten Bezugspunkte für die errechneten Lärmimmissionen
resultieren aus den Verkehrsbelastungen von Straße und Schiene. Danach wird
empfohlen Büros vorzugsweise zur lärmabgewandten Seite anzuordnen. Zum
Schutz gegen Außenlärm sind Außenbauteile entsprechend der DIN 4109 „Schall-
schutz im Hochbau“ für den nach der Schallpegelberechnung sich ergebenden
Lärmpegelbereich aufgeführten Anforderungen an die Luftschalldämmung einzu-
halten.
Der Nachweis ist mit dem Bauantrag vorzulegen.

Verfahrensvermerke
1.) Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 20.07.2015 für das Gebiet „Laufach -

Süd“ den Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung des Bebauungsplans ge-
fasst und beschlossen, die Bauleitplanung im vereinfachten Verfahren nach §
13 BauGB durchzuführen. Der Änderungsbeschluss wurde am 23.07.2015
ortsüblich bekannt gemacht.

2.) Der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 07.07.2015
wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
30.07.2015 bis einschließlich 09.09.2014 öffentlich ausgelegt. Die Beteiligung
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2
BauGB erfolgte im gleichen Zeitraum.

3.) Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 21.09.2015 die Bebauungsplan-
änderung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 21.09.2015 als
Satzung beschlossen.

 Friedrich Fleckenstein
Gemeinde Laufach, 21.09.2015 Erster Bürgermeister

4.) Ausgefertigt:
Es wird hiermit bestätigt, dass der zeichnerische und textliche Teil dieses
Bebauungsplans in der Fassung vom 21.09.2015 mit dem Satzungsbeschluss
des Gemeinderats vom 21.09.2015 identisch ist.

 Friedrich Fleckenstein
Gemeinde Laufach, 23.09.2015 Erster Bürgermeister

5.) Der Satzungsbeschluss zu der Bebauungsplanänderung wurde am
01.10.2015 gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt
gemacht. Die Bebauungsplanänderung ist damit in Kraft getreten.

 Friedrich Fleckenstein
Gemeinde Laufach, 02.10.2015 Erster Bürgermeister
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10. Teilaufhebung geltender Bebauungspläne
(§ 1 Abs. 8 BauGB i. V. m. § 2 Abs. 1 BauGB)

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplans verliert innerhalb seines Geltungs-
bereichs die bisher geltende 2. Änderung des Bebauungs- und Grünord-
nungsplans „Laufach - Süd“ seine Wirksamkeit.
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